
 387 

Beilagen zum Grossratsprotokoll  

Einführungsgesetz zum Schweizerischen 
Obligationenrecht (EGzOR)  

Änderung vom 16. Februar 2010 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung, 
nach Einsichtnahme in die Botschaft der Regierung vom 27. Oktober 
2009, 

beschliesst: 

I. 

Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht vom 20. 
Oktober 2004 wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Ziff. 23, 24, 27 und 30 bis 35 
Die Bezirksgerichtspräsidentin oder der Bezirksgerichtspräsident ent-
scheidet im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit in folgenden Fällen 
des Obligationenrechts: 
23. Art. 565 Abs. 2, Art. 603, Art. 767, Art. 815 Abs. 2, vorläufiger Ent-

zug der Vertretungsbefugnis; 
24. Art. 583 Abs. 2, Art. 619 Abs. 1, Art. 741 Abs. 2, Art. 770, Art. 826 

Abs. 2, Art. 913, Bestellung und Abberufung der Liquidatorinnen 
oder Liquidatoren; 

27. Art. 697 Abs. 4, Art. 802 Abs. 4, Art. 857 Abs. 3, Anordnung von 
Auskunft und Einsicht; 

30. Art. 699 Abs. 4, Art. 805 Abs. 5, Art. 881 Abs. 3, Einberufung der 
General- beziehungsweise Gesellschafterversammlung; 

31. Art. 706a Abs. 2, Art. 808c, Art. 891 Abs. 1, Bestimmung einer 
Vertreterin oder eines Vertreters bei Anfechtung von Generalver-
sammlungsbeschlüssen durch die Verwaltung; 

32. Art. 731b, Art. 819, Art. 908, Massnahmen bei Mängeln in der zwin-
gend vorgeschriebenen Organisation; 

33. Art. 744, Art. 770, Art. 826 Abs. 2, Art. 913, Hinterlegung von Forde-
rungsbeträgen bei der Liquidation; 

34. Art. 890 Abs. 2, Abberufung und Neuwahl der Verwaltung und der 
Revisionsstelle; 

35. Art. 938a Abs. 2, Aufrechterhaltung der Eintragung; 
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Art. 14a 
Für den Kanton Graubünden wird ein Handelsregister geführt. 

Art. 14b 
1 Das Departement ist Aufsichtsinstanz. 
2 Entscheide des mit der Handelsregisterführung betrauten Amtes können 
mit Berufung im Sinne von Artikel 64 EGzZGB 1

Art. 14c 

) an das Kantonsgericht 
weitergezogen werden. 

Eintragungen im Handelsregister werden ausser im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt im Amtsblatt des Kantons Graubünden veröffentlicht. 

Art. 14d 
Die Konkurs- und Betreibungsbeamtinnen oder -beamten sowie die Ge-
meindevorstände sind verpflichtet, alle eintragungspflichtigen Tatsachen 
der Handelsregisterführerin beziehungsweise dem Handelsregisterführer 
unverzüglich bekannt zu geben und ihr beziehungsweise ihm jede erfor-
derliche Auskunft unentgeltlich zu erteilen. 

Art. 14e 
1 Die Bezirksgerichtspräsidentin beziehungsweise der Bezirksgerichts-
präsident entscheidet im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit über 
die Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Rechtseinheit. 
2 Für das Verfahren gelten Artikel 2 f. dieses Gesetzes sinngemäss. 

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt das Inkrafttreten dieser Teilrevision. 
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